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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 827/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des

ates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide (*), zuletzt geändert

durch die Verordnung (EWG) Nr. 1547/79 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 13 Absatz 5,
gestützt auf die Verordnung Nr. 129 des Rates über

en Wert der Rechnungseinheit und die im Rahmen
er gemeinsamen Agrarpolitik anzuwendenden Ura

rechnungskurse (3), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2543/73 (4), insbesondere auf Arti
gestützt auf die Stellungnahme des Währungsausschus
ses,

D ' nachstehender Gründe :
le bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Wei

*en und Roggen, Grobgrieß und Feingrieß von Wei
zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der

i, er°rdnung (EWG) Nr. 1 658/79 (5) und den später zu
er Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt .

K der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
• März 1979 über die Auswirkungen des Europä
»en Währungssystems im Rahmen der gemeinsa

men EWG ^8rarpolitik (6), geändert durch die Verordnung
Sa ^ ^r' 1264/79 ( 7)> wurde die ECU in die gemein

e Agrarpolitik eingeführt . Seit diesem Zeitpunkt
Ppr gemäß den bestehenden Bestimmungen die
. ^ für die Festsetzung der Beträge im Zusammen

n8 mit
^er Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik
und

den besonderen Handelsregelungen für Waren , die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

zugrundegelegt.
Ii f Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz

bis zum 31 . März 1980 befristet . Die von der

Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den , die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde, erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsre
gelung zu erlauben, ist bei der Berechnung der Ab
schöpfungen zugrunde zu legen :
— für die Währungen, die untereinander zu jedem

Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v.H. gehalten werden, ein
Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche Pa
rität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel

kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
für die Währungen der Gemeinschaft entspre
chend vorstehendem Gedankenstrich festgestellt
wird .

Diese Wechselkurse sind die am 1 . April 1980 festge
stellten Kurse .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1658 /79 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen
Angebotspreise und Notierungen, von denen die Kom
mission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang
zu dieser Verordnung angegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b)
und c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten
Erzeugnisse zu erhebenden Abschöpfungen werden
im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3 . April 1980 in Kraft.

(2 ) ABl Nr* L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(3 ) AR! Nr- L 188 vom 26 - 7 - 1979' S * L
( ) AR ! • 106 vom 30 - 10 - 1962> S - 2553/62.
(5 ) a ]J ■ Nr. L 263 vom 19 . 9 . 1973, S. 1 .
(6) ABl x L 193 vom 1 . 8 . 1979, S. 5 .
H ABl x r' L 84 vom 4- 4 - 1979 > S - L

01 - Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1979, S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 2 . April 1980 zur Festsetzung der auf
Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung Abschöpfungen

10.01 A Weichweizen und Mengkorn 84,63
10.01 B Hartweizen 11 1.61 OK5 )
10.02 Roggen 71,64 (6)
10.03 Gerste 70,92
10.04 Hafer 56,03
10.05 B Mais, anderer als Hybridmais zur

Aussaat 89,88 ( 2 ) ( J )
10.07 A Buchweizen 0
10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen Sorg

hum 22,88 (4 )
10.07 C Sorghum 78.20 (4)
10.07 D Anderes Getreide 0 (>)
11.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 132,97
11.01 B Mehl von Roggen 114,77
1 1 .02 A I a) Grobgrieß und Feingrieß

von Hartweizen 186,46
1 1 .02 A I b) Grobgrieß und Feingrieß

von Weichweizen 141,88

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemein
schaft befördert wird, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert .

(2 ) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 435/80 werden keine Abschöpfungen bei der Einfuhr
von Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika , im karibischen Raum und im Pazifi
schen Ozean oder in den überseeischen Ländern und Gebieten in die französischen überseei
schen Departements erhoben .

(3) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ULG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in
die Gemeinschaft um 1,81 ECU je Tonne verringert .

(*) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP oder den ULG wird die Abschöpfung bei
der Einfuhr in die Gemeinschaft um 50 % verringert .

(5 ) Für Hartweizen und Kanariensaat , die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je
Tonne verringert.

(6) Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen , der vollständig in der Türkei erzeugt und unmit
telbar aus diesem Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen
(EWG) Nr . 1180 /77 des Rates und (EWG) Nr . 2622/71 der Kommission bestimmt .
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VERORDNUNG EWG Nr. 828/80 DER KOMMISSION

vom 2 . April 1980
zur Festsetzung der Prämien , die den Einfuhrabschöpfungen für

Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den, die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde, erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsre
gelung zu erlauben, ist bei der Berechnung der Ab
schöpfungen zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem
Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden,
ein Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche
Parität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
für die Währungen der Gemeinschaft entspre
chend vorstehendem Gedankenstrich festgestellt
wird.

DiE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

^stützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des^ates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
^arktorganisation für Getreide (*), zuletzt geändertdurch die Verordnung (EWG) Nr. 1 547/79 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung Nr. 129 des Rates über
en Wert der Rechnungseinheit und die im Rahmen
er gemeinsamen Agrarpolitik anzuwendenden Um

rechnungskurse (3 ), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2543/73 (4), insbesondere auf Arti
kel 3 ^

^stützt auf die Stellungnahme des Währungsausschus
ses,

ln Erwägung nachstehender Gründe :
Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide

Und Malz hinzugefügt werden , sind durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1 659/79 (5 ) und die später zu ihrer

nderung erlassenen Verordnungen festgesetzt wor
den .

der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
. • März 1979 über die Auswirkungen des Europä
1Schen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
fijxv* Agrarpolitik (6), geändert durch die Verordnung
* *G) Nr. 1264/79 (7), wurde die ECU in die gemein

de Agrarpolitik eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt
gemäß den bestehenden Bestimmungen die

für die Festsetzung der Beträge im ZusammenSä mit
der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik
und

den besonderen Handelsregelungen für Waren , die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

^rundegelegt .
Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
bis zum 31 . März 1980 befristet. Die von der

Emission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re

Diese Wechselkurse sind die am 1 . April 1980 festge
stellten Kurse .

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien , die den Abschöpfungen hinzugefügt werden,
wie im Anhang dieser Verordnung angegeben abgeän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämien , die den nach Artikel 15 der Verordnung
(EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Abschöp
fungen für Einfuhren von Getreide und Malz hinzuzu
fügen sind, sind in den Anhängen festgesetzt .

2 ABl Nr" L 281 vom 1 - n - 1975 > s - L
3 Aß ' Nr" L 188 vom 26 - 7 - 1979 > s - Li JJjj - Nr. 106 vom 30 . 10 . 1962, S. 2553/62 .
s Aßt Nr> L 263 vom 19 • 9 - 1973 > S - L
6) Ab ' Nr" L 193 vom L 8 - 1979 > S - 7 -
7) Aß ' Nr" L 84 vom 4 " 4 " 1979 > S " L

AB1 - Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1979 , S. 1 .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3 . April 1980 in Kraft .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

derzur Verordnung der Kommission vom 2 . April 1980 zur Festsetzung
Prämien , die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz

hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl
(ECU/ To»" e'

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

laufender
Monat

4

1 . Term .
.5

2 . Term .

6

3 , Terf1 -
7

10.01 A Weichweizen und Mengkorn 0 0 0 0

1,58
0

0

3,86
0

0

0

0

0

0

10.01 B Hartweizen 0 0,78 0,78
10.02 Roggen 0 0 0

10.03 Gerste 0 0 0

10.04 Hafer 0 3,09 3,03
10.05 B Mais, anderer als Hybridmais zur Aussaat 0 0 0

10.07 A Buchweizen 0 0 0

10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen Sorghum 0 0 0

10.07 C Sorghum 0 0 0

10.07 D Anderes Getreide 0 0 0

11.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 0 0 0

B. Ma z

(Ecu/ r° * nl)
Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

laufender
Monat

4

1 . Term .

5

2 . Term .

6

3 . Term .
7

4 . Ter"1 -
8

1 1 .07 A I (a) Malz aus Weizen, ungeröstet, in Form von 0

0

0

0

0

Mehl 0 0 0 0

11.07 AI (b) Malz aus Weizen, ungeröstet, außer in Form \
von Mehl 0 0 0 0

1 1 .07 A II (a) Malz, anderes als aus Weizen , ungeröstet, in \ \
Form von Mehl 0 0 0 0

1 1 .07 A II (b) Malz, anderes als aus Weizen, ungeröstet, \
außer in Form von Mehl 0 0 0 0

11.07 B Malz , geröstet 0 0 0 0



3 - 4. 80 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 90/5

VERORDNUNG (EWG) Nr. 829/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Reis und Bruchreis

Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den, die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde , erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
134/80 enthaltenen Bestimmungen auf die Angebots
preise und die heutigen Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung
der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im An
hang zu dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

^stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418 /76 des
^ates vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Markt
Organisation für Reis (*), zuletzt geändert durch die
^Ordnung (EWG) Nr. 1 13/80 (2 ), insbesondere auf
Artikel 11 Absatz 2,
,n Erwägung nachstehender Gründe :

bei der Einfuhr von Reis und Bruchreis anzuwen
denden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 134/80 (3 ), zuletzt geändert durch die Ver
0fdnung (EWG) Nr. 758/80 (4), festgesetzt worden .

der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
März 1979 über die Auswirkungen des Europä

ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men Agrarpolitik (5), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1264/79 (6), wurde die ECU in die gemein
same Agrarpolitik eingeführt . Seit diesem Zeitpunkt
^Urde gemäß den bestehenden Bestimmungen die

MJ für die Festsetzung der Beträge im Zusammen
bog mit

der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik
und

den besonderen Handelsregelungen für Waren , die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

2ugrundegelegt.
Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lich bis zum 31 . März 1980 befristet. Die von der

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Abschöpfungen, die bei der Einfuhr der in Arti
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Verordnung
(EWG) Nr. 1418 /76 genannten Erzeugnisse zu erhe
ben sind , sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3 . April 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

2 AD 1 " Nr- L 166 vom 25 - 6- 1976' S - L
3 AD Nr" L 16 vom 22" L 1980 > S " L
4 2d Nr- L 18 vom 24. 1 . 1980, S. 5 .
s Ad Nr L 85 vom 29 • 3 - 1980 > S - 5 -
6 Ad • Nr- L 84 vom 4- 4- 1979> S- L

Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1979 , S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 2 . April 1980 zur Festsetzung der Einfuhrabschöp
fungen für Reis und Bruchreis

(ECU/ Tonne

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung Drittländer ( 3 )

AKP/
ÜLG

C )(2 )( 3 )

ex 10.06 Reis :

B. anderer :

I. Rohreis (Paddy-Reis) oder geschälter
Reis :

a) Rohreis (Paddy-Reis) :
|

1 . rundkörniger 46,41 19,58

2 . langkörniger 58,41 25,58

b) geschälter Reis :
1 . rundkörniger 58,01 25,38

\ 2 . langkörniger 73,01 32,88

II . halbgeschliffener oder vollständig ge
schliffener Reis :

a) halbgeschliffener Reis : \
1 . rundkörniger 174,21 75,14

2 . langkörniger 232,14 104,15

b) vollständig geschliffener Reis : ||
1 . rundkörniger 185,54 80,38

2 . langkörniger 248,86 112,04

III . Bruchreis 21,84 7,90

(') Vorbehaltlich . der Anwendung der Vorschriften des Artikels 10 der Verordnung (EWG) Nr. 435/80 .
(2 ) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 435 /80 werden keine Abschöpfungen bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den

Staaten in Afrika , im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean oder in den überseeischen Ländern und Gebieten in die franzö
sischen überseeischen Departements erhoben .

(3 ) Die Abschöpfung bei der Einfuhr von Reis in das überseeische Departement Reunion ist in Artikel IIa der Verordnung ( EWG )
Nr. 1418/76 festgesetzt .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 830/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung der Prämien als Zuschlag zu den Einfuhrabschöpfungen für
Reis und Bruchreis

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

^stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
^stützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418 /76 des

Rates vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Markt
organisation für Reis ( ! ), zuletzt geändert durch die

erOrdnung (EWG) Nr. 11 3/80 (2 ), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 6,
in Erwägung nachstehender Gründe :

Prämien, die den Abschöpfungen für Reis und
Schreis hinzugefügt werden, sind durch die Verord

nung (EWG) Nr. 135/80 (3), zuletzt geändert durch die
erOrdnung (EWG) Nr. 759/80 (4), festgesetzt worden .
ît der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom

. • März 1979 über die Auswirkungen des Europä
1Schen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men EWG Agrarpolitik (5), geändert durch die Verordnung's ^G) Nr. 1264/79 (6), wurde die ECU in die gemein

de Agrarpolitik eingeführt . Seit diesem Zeitpunkt
ECU gemäß den bestehenden Bestimmungen die
, ^ für die Festsetzung der Beträge im Zusammen
aang mit

^er Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik
und

den besonderen Handelsregelungen für Waren, die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men ,

zugrundegelegt.

Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lich bis zum 31 . März 1980 befristet . Die von der
Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den , die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde , erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien, die den Abschöpfungen hinzugefügt werden ,
wie im Anhang dieser Verordnung angegeben abgeän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämiensätze als Zuschlag zu den im voraus fest
gesetzten Abschöpfungen für die Einfuhren von Reis
und Bruchreis sind im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3 . April 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2 . April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(J) AR • ^ r- L 166 vom 25 . 6 . 1976, S. 1 .
(3 ) Ar ' K r" L 16 vom 22. 1 . 1980 , S. 1 .
H ABl KR - L 18 VOM 24 - L 1980 > S - 8 .
(5) ar ' Nr. L 8 5 vom 29 . 3 . 1980, S. 7 .
(6 AR ' * L 84 vom 4 . 4 . 1979, S. 1 .B1 * NR- L 161 vom 29 . 6 . 1979 , S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 2 . April 1980 zur Festsetzung der Prämien als Zu
schlag zu den Einfuhrabschöpfungen für Reis und Bruchreis

(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

laufender
Monat

4

1 . Term .

5

2 . Term .
6

3 . Term .
7

ex 10.06 Reis :

B. anderer :

I. Rohreis (Paddy-Reis)
oder geschälter Reis :
a) Rohreis (Paddy

Reis) :
1 . rundkörniger 0 0 0 —

2. langkörniger 0 0 0 —

b) geschälter Reis : l\
1 . rundkörniger 0 0 0 —

2. langkörniger 0 0 0 —

II . halbgeschliffener oder \
vollständig geschliffe l\
ner Reis : \\
a) halbgeschliffener \ll

Reis : \ II
1 . rundkörniger 0 0 0 —

2 . langkörniger 0 0 0 —

b) vollständig geschlif
fener Reis : l\l
1 . rundkörniger 0 0 0 —

\ 2. langkörniger 0 0 0 —

III . Bruchreis 0 0 0 0
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VERORDNUNG ( EWG) Nr. 831 /80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in un
verändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
^stützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
^arktorganisation für Zucker ( 1 ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1396/78 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 19 Absatz 2 letzter Unterabsatz er
ster Satz ,
nach Stellungnahme des Währungsausschusses,
ln Erwägung nachstehender Gründe :
^ach Artikel 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74
kann der Unterschied zwischen den Notierungen oder
Weisen auf dem Weltmarkt der in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe a) der angeführten Verordnung genannten
Zeugnisse und den Preisen dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden .
Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 766/68 des Rates vom

Juni 1968 zur Aufstellung allgemeiner Regeln für
Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersek

tor (3 ), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
^r- 1489/76 (4), sind die Erstattungen für den nicht
denaturierten und in unverändertem Zustand ausge
führten Weißzucker und Rohzucker unter Berücksich
tigung der Lage auf dem Markt der Gemeinschaft und
auf dem Weltzuckermarkt und insbesondere der in
Artikel 3 der angeführten Verordnung genannten
preise und Kostenelemente festzusetzen . Nach demsel

en Artikel sind zugleich die wirtschaftlichen Aspekte
der beabsichtigten Ausfuhr zu berücksichtigen .

Rohzucker ist die Erstattung für die Standardquali
tät festzusetzen . Diese ist in Artikel 1 der Verordnung(EWG) Nr. 431 /68 des Rates vom 9 . April 1968 über
die Bestimmung der Standardqualität für Rohzucker
^nd des Grenzübergangsorts der Gemeinschaft für die

Berechnung der cif-Preise für Zucker (5 ) festgelegt wor
den .
^*ese Erstattung ist im übrigen gemäß Artikel 5 Ab

2 der Verordnung (EWG) Nr. 766/68 festzusetzen ,
/■andiszucker wurde in der Verordnung (EWG) Nr .
^4/70 der Kommission vom 2 . März 1970 über die

Durchführungsbestimmungen für die Erstattungen bei
er Ausfuhr für Zucker (6), geändert durch die Verord

nung (EWG) Nr. 1467/77 ( 7), definiert .

Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Er
fordernisse bestimmter Märkte können es notwendig
machen, die Erstattung für Zucker je nach der Bestim
mung oder dem Bestimmungsgebiet in unterschiedli
cher Höhe festzusetzen .

In besonderen Fällen kann der Erstattungsbetrag
durch Rechtsakte anderer Art festgesetzt werden .
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
29 . März 1979 über die Auswirkungen des Europä
ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men Agrarpolitik (8 ), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1264/79 (*), wurde die ECU in die gemein
same Agrarpolitik eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt
wurde gemäß den bestehenden Bestimmungen die
ECU für die Festsetzung der Beträge im Zusammen
hang mit
— der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik

und

— den besonderen Handelsregelungen für Waren , die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

zugrundegelegt.

Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lich bis zum 31 . März 1980 befristet . Die von der
Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den, die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde, erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Er
stattung zugrunde zu legen :
— für die Währungen , die untereinander zu jedem

Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v.H. gehalten werden , ein
Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche Pa
rität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die Wäh
rungen der Gemeinschaft entsprechend vorstehen
dem Gedankenstrich festgestellt wird .

j ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12 . 1974, S. 1 .
3 ABl . Nr . L 170 vom 27. 6 . 1978 , S. 1 .
J ABl . Nr. L 143 vom 25 . 6 . 1968 , S. 6 .
J ABl . Nr. L 167 vom 26. 6 . 1976, S. 13 .
J ABl . Nr. L 89 vom 10 . 4 . 1968 , S. 3 .
; ABl . Nr. L 50 vom 4. 3 . 1970 , S. 1 .

> ABl . Nr. L 162 vom 1 . 7. 1977, S. 6 .
(8) ABl . Nr. L 84 vom 4. 4 . 1979, S. 1 .
9 ABl . Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1979, S. 1 .
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattung wird alle zwei Wochen festgesetzt . Sie
kann zwischenzeitlich geändert werden .

Die Anwendung dieser Regeln auf die gegenwärtige
Marktlage im Zuckersektor und insbesondere die No
tierungen und Preise für Zucker in der Gemeinschaft
und auf dem Weltmarkt führt dazu, die im Anhang
angegebenen Erstattungsbeträge festzusetzen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Zucker —

Die Erstattung bei der Ausfuhr in unverändertem Zu
stand der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Vef
Ordnung (EWG) Nr. 3330/74 und nicht denaturierten
Erzeugnisse wird auf die im Anhang genannten p
träge festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3 . April 1980 in Kraft

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 2 . April 1980 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattun
gen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

(ECU/ 100 kg)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Bezeichnung der Erzeugnisse Erstattungs
betrag

17,01 Rüben- und Rohrzucker, fest :

A. Weißzucker ; Zucker, aromatisiert oder gefärbt 7,00

B. Rohzucker :

(a) Kandiszucker 6,24 (')
(b) andere Rohzucker 6,00 (!)

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v.H. Wenn der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers
von 92 v.H. abweicht, wird der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung
( EWG) Nr. 766/68 errechnet .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 832/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung der Beihilfe für Ölsaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

^stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
•schen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra
tes vom 22 . September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt
Rändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 590/79 (2),
"^besondere auf Artikel 27 Absatz 4,

— den besonderen Handelsregelungen für Waren, die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

zugrundegelegt .

Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lich bis zum 31 . März 1980 befristet. Die von der
Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den, die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde , erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Aus der Anwendung der in der Verordnung (EWG)
Nr. 620/80 genannten Modalitäten auf die Angaben,
über die die Kommission gegenwärtig verfügt, ergibt
sich, daß die zur Zeit geltende Beihilfe wie im An
hang zu dieser Verordnung angegeben zu ändern
ist —

n Erwägung nachstehender Gründe :

in Artikel 27 der Verordnung Nr. 136/66/EWG
^0rgesehene Beihilfe ist in der Verordnung (EWG) Nr.
^ 0/80 (3 ), zuletzt geändert durch die Verordnung(EWG) Nr. 793/80 (4), festgesetzt worden .

für das Wirtschaftsjahr 1980/81 der Richtpreis und
er Monatliche Erhöhungsbetrag für September 1980

Raps und Rübsen noch nicht bestehen, konnte der
eihilfebetrag für diese Erzeugnisse im Falle der Fest

êtzung im voraus für die Monate Juli , August und
^Ptember 1980 nur vorläufig aufgrund des für die

Monate Juli , August und September 1979 geltenden
Richtpreises und aufgrund der monatlichen Erhöhungr September 1979 berechnet werden ; dieser Beihilfe -

etrag darf daher nur vorläufig angewendet werden
jjnd wird zu bestätigen oder zu ändern sein , sobald der

Richtpreis für das Wirtschaftsjahr 1980/81 bekannt
Sei« wird .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

29 ^er Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
- März 1979 über die Auswirkungen des Europä

ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men EWG Agrarpolitik (5 ), geändert durch die Verordnung
s G) Nr. 1264/79 (6), wurde die ECU in die gemein

e Agrarpolitik eingeführt . Seit diesem Zeitpunkt
bp e gemäß den bestehenden Bestimmungen die
, für die Festsetzung der Beträge im Zusammen
nang mit

^er Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik
und

( 1 ) Die Höhe der Beihilfe nach Artikel 27 der Ver
ordnung Nr. 136/66/EWG ist im Anhang festgesetzt.

(2) Der im Falle der Festsetzung im voraus für die
Monate Juli , August und September 1980 anzuwen
dende Beihilfebetrag für Raps und Rübsen wird je
doch mit Wirkung ab 3 . April 1980 bestätigt oder ge
ändert werden , um dem für das Wirtschaftsjahr
1980/81 festgesetzten Richtpreis für diese Erzeugnisse
und der monatlichen Erhöhung für September 1980
Rechnung zu tragen .

(2 Aß • Nr- 172 vom 30 - 9 - 1966> s - 3025/66 .
(J ar • Nr- L 78 vom 30 . 3 . 1979 , S. 1 .
h Aß!' Nr - L 68 vom 14 - 3 - 198° . s - 16 -
(5 > An, Nr- L 87 vom L 4 - 1980 > S. 31 .
(6) AR. Nr" L 84 vom 4 - 4 - 1979 > S. 1 .

°l Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1979 , S. 1 .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3 . April 1980 in Kraft .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 2 . April 1980 zur Festsetzung der Beihilfe für
Ölsaaten

(in ECU/ 100 kg)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung Beträge der Beihilfe

ex 12.01

ex 12.01

Raps- und Rübsensamen
Sonnenblumenkerne

19,204

22,008

(in ECU/ 100 kg)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

Beträge der Beihilfe im Falle der Festsetzung im voraus
für die Monate

April
1980

Mai
1980

Juni
1980

Juli
1980

August
1980

September
1980

ex 12.01

ex 12.01

Raps- und Rübsensamen
Sonnenblumenkerne

19,204

22,008

19,204

22,008

19,049

21,930

1 6,305 (')
21,544

1 5,995 (!) 16,495 0)

(') Unter Vorbehalt.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 833/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung des Weltmarktpreises für Raps- und Rübsensamen

— der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik
und

— den besonderen Handelsregelungen für Waren , die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

zugrundegelegt .

Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lich bis zum 31 . März 1980 befristet . Die von der
Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den , die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde , erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Um ein normales Funktionieren der Regelung zu er
möglichen , ist bei der Berechnung des Weltmarktprei
ses zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem
Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden ,
ein Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche
Parität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die Wäh
rungen der Gemeinschaft entsprechend vorstehen
dem Gedankenstrich festgestellt wird .

Aus der Anwendung aller dieser Bestimmungen ergibt
sich , daß der Weltmarktpreis für Raps- und Rübsen
samen wie im Anhang zu dieser Verordnung angege
ben festzusetzen ist —

U1E KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

^stützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra
tes vom 22 . September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette (*), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 590/79 (2 ),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1569/72 des
Rates vom 20 . Juli 1972 zur Einführung von Sonder
^aßnahmen für Raps- und Rübsensamen (3 ), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 852/78 (4),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2300/73 der
Kommission vom 23 . August 1973 zur Festlegung von
Durchführungsbestimmungen für die Differenzbe
träge für Raps- und Rübsensamen unter Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 1464/73 (5 ), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 336/80 ( 6), ins
besondere auf Artikel 9 Absatz 4,
nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

ln Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2300/73 muß die Kommission den Weltmarktpreis
für Raps- und Rübsensamen festsetzen .

Per Weltmärktpreis wird nach den in der Verordnung(EWG) Nr. 620/80 der Kommission vom 13 . März
^80 zur Festsetzung des Betrages der Beihilfe für Öl
JJtten ( 7), zuletzt geändert durch die Verordnung(EWG) Nr. 832/80 (8), zusammengestellten Regeln
und Kriterien festgesetzt .

der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
. • März 1979 über die Auswirkungen des Europä
ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men Agrarpolitik (9), geändert durch die Verordnung(fcWG) Nr. 1264/79 ( 10), wurde die ECU in die gemein
Same Agrarpolitik eingeführt . Seit diesem Zeitpunkt
^Urde gemäß den bestehenden Bestimmungen die

für die Festsetzung der Beträge im Zusammenbog mit

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der in Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2300/73 genannte Weltmarktpreis ist im Anhang fest
gesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3 . April 1980 in Kraft .

) ABl . Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66 .
3 ABl . Nr. L 78 vom 30 . 3 . 1979 , S. 1 .
< A S1 " NR- L 167 VOM 25 - 7 - 1972> S - 9 -
5 ABl . Nr. L 116 vom 28 . 4 . 1978 , S. 6 .
6 ABL Nr. L 236 vom 24. 8 . 1973 , S. 28 .
7 ABL Nr. L 37 vom 14. 2 . 1980, S. 17 .
8 ABl . Nr. L 68 vom 14. 3 . 1980, S. 16 .
9\ Siehe Seite 1 1 dieses Amtsblatts .
» O\ AB Nr L 84 vom 4" 4" 1979' S" L

> ABl . Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1979 , S. 1 .



Nr. L 90/ 14 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 3 . 4 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 2 . April 1980 zur Festsetzung des Weltmarktpreises
für Raps - und Rübsensamen

(in ECU / 100 kg) (1 )

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Weltmarktpreis

ex 12.01 Raps- und Rübsensamen 19,873

(in ECU / 100 kg)(1)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

Weltmarktpreis im Falk der Festsetzung
der Beihilfe im voraus für die Monate

April
1980

Mai
1980

Juni
1980

Juli
1980

August
1980

September
1980

ex 12.01 Raps- und Rübsensamen 19,873 19,873 20,028 20,105 20,415 20,296

(') Die in Artikel 9 Absatz 5 unter a) der Verordnung (EWG) Nr. 2300/73 genannten Umrechnungskurse der ECU in nationaler Währung sind folgende ■
1 ECU « 2,48208 DM
1 ECU = 2,74362 hfl
1 ECU - 39,7897 bfrs/lfrs
1 ECU = 5,84700 ffre
1 ECU = 7,72336 dkr
1 ECU = 0,668201 Ir£
1 ECU - 0,603628 £Stg.
1 ECU = 1 148,14 Lit
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 834/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Änderung der Elemente für die Berechnung der Differenzbeträge für Raps
und Rübsensamen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
^stützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra
tes vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ( 1 ), zuletzt
Rändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 590/79 (2),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 878/77 des
Rates vom 26 . April 1977 über die in der Landwirt
schaft anzuwendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 779/80 (4),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1569/72 des
Rates vom 20 . Juli 1972 zur Einführung von Sonder
^aßnahmen für Raps- und Rübsensamen (5), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 852/78 (6),
insbesondere auf Artikel 3 ,
ln Erwägung nachstehender Gründe :

Verordnung (EWG) Nr. 2300/73 der Kommission
vom 23 . August 1973 ( 7), zuletzt geändert durch die
* erordnung (EWG) Nr. 336/80 (8), legte die Durchfüh
rungsbestimmungen für die Verordnung (EWG) Nr.
^69/72 fest. Die zur Berechnung der Differenzbe
träge dienenden Elemente wurden durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2723/79 (<>), zuletzt geändert durch

*e Verordnung (EWG) Nr. 760/80 ( 10), festgesetzt . Für
as englische Pfund weicht der in Artikel 2 Absatz 1

^er Verordnung (EWG) Nr. 1569/72 genannte und für
en Zeitraum vom 26. März bis zum 1 . April 1980
festgestellte Unterschied zu dem ab 7 . April 1980 gel
inden repräsentativen Kurs um mehr als 1 Punkt von

dem der vorhergehenden Festsetzung zugrunde geleg
ten Prozentsatz ab . Dem ist bei der Festsetzung der
pUr Berechnung der Differenzbeträge für Raps- und

ubsensamen dienenden Elemente Rechnung zu tra
gen. soweit diese Elemente für den betreffenden Mit
gliedstaat bereits angewendet werden .

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
29 . März 1979 über die Auswirkungen des Europä
ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men Agrarpolitik (n), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1264/79 ( 12), wurde die ECU in die gemein
same Agrarpolitik eingeführt . Seit diesem Zeitpunkt
wurde gemäß den bestehenden Bestimmungen die
ECU für die Festsetzung der Beträge im Zusammen
hang mit
— der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik

und

— den besonderen Handelsregelungen für Waren, die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

zugrundegelegt.
Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lich bis zum 31 . März 1980 befristet . Die von der
Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den, die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde, erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2723/79 wird
durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7 . April 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

2 Aß Nr" 172 vom 30 • 9 - 1966> s - 3025/66 .
3 i *1 Nr. L 78 vom 30 . 3 . 1979, S. 1 .
4 Adi Nr" L 106 vom 29 ■ 4 - 1977> S - 11 ■
s •ABl - Nr. L 85 vom 29 . 3 . 1980 , S. 45 .
6 Ar ' Nr" L 167 vom 25 ■ 7 ■ l972 < S ■ 9 -
7 2° • Nr. L 116 vom 28 . 4 . 1978 , S. 6 .
s JJJJ - Nr. L 236 vom 24. 8 . 1973, S. 28 .
9\ AR , Nr- L 37 vom 14. 2 . 1980, S. 17 .

1 ABl Nr" L 309 vom 5 " 12 " 1979 > S " 10 "
' *01 . Nr. L 85 vom 29 . 3 . 1980 . S. 9 .

( n ) ABl . Nr. L 84 vom 4. 4 . 1979, S. 1 .
0 2 ) ABl . Nr . L 161 vom 29 . 6 . 1979 , S. 1 .
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ANHANG

Berichtigungselement (auf den
Richtpreis anzuwendender Koeffizient )

Berichtigungselement
des Richtpreises
( anzuwendender

Koeffizient)

Berichtigungselement
der Beihilfe oder

Erstattung
(anzuwendender

Koeffizient)

1 . In Deutschland zur ölherstellung ver
arbeitete oder exportierte Raps - und
Rübsensamen , geerntet in :

+ 0,1083 0„1083 +

— Deutschland
— der BLWU oder den Niederlanden
— Frankreich
— Dänemark
— Irland
— dem Vereinigten Königreich
— Italien

0,0902
0,1'509
0,1083
0,1202
0,0746
0,1324

2 . In der BLWU oder den Niederlanden
zur ölherstellung verarbeitete oder
exportierte Raps - und Rübsensamen ,
geerntet in :

+ 0,0198 0,0198 +

0,0992— Deutschland
— der BLWU oder den Niederlanden
— Frankreich
— Dänemark
— Irland
— dem Vereinigten Königreich
— Italien

0 ,0(967
0,019«
0,0329

0,0464
0,0171

3 . In Dänemark zur ölherstellung ver
arbeitete oder exportierte Raps - und
Rübsensamen , geerntet in :

nihil nihil +

0 y 12'14
0,0202

— Deutschland
— der BLWU oder den Niederlanden
— Frankreich
— Dänemark
— Irland
— dem Vereinigten Königreich
— Italien

0,047«

0,0134

0,0271
0,0377

0,0502 +
4 . In Frankreich zur ölherstellung ver

arbeitete oder exportierte Raps - und
Rübsensamen , geerntet in :

— 0,0502

— Deutschland
— der BLWU oder den Niederlanden
— Frankreich
— Dänemark
— Irland
— dem Vereinigten Königreich
— Italien

0,1778
0,0715

0,0502
0,0362
0 ,08'9'8
0,0218
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Berichtigungselemem
des Richtpreises
( anzuwendender

Koeffizient)

Berichtigungselemem
der Beihilfe oder

Erstattung
( anzuwendender

Koeffizient)

Berichtigungselement (auf den
Richtpreis anzuwendender Koeffizient)

• In dem Vereinigten Königreich zur
ölherstellung verarbeitete oder expor
tierte Raps - und Rübsensamen, geern
tet in :

+ 0,0363 — 0,0363 + —

— Deutschland
— der BLWU oder den Niederlanden
— Frankreich

Dänemark
— Irland
— dem Vereinigten Königreich
— Italien

0,0807'
0,0168
0,0824
0,03^63
0,0492

0,0'625

^ In Irland zur ölherstellung verarbeite
te oder exportierte Raps - und Rübsen
samen , geerntet in :

— 0 ,,01:35 + 0,0135 + —

Deutschland
der BLWU oder den Niederlanden
Frankreich
Dänemark
Irland

" dem Vereinigten Königreich
Italien

0,1366
0,0341'

0,01'35

0,0518

0,0350

0,0140

In Italien zur ölherstellung verarbei
tete oder exportierte Raps - und Rüb
sensamen , geerntet in :

— 0,0279 + 0,0279 + —

Deutschland
der BLWU oder den Niederlanden

- Frankreich
Dänemark
Irland
dem Vereinigten Königreich
Italien

0,1527
0,0487

0,0279
0,0141
0,0666

0,0213
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 835/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung der Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl sowie
der Abschöpfungen bei der Einfuhr anderer Erzeugnisse des Olivenölsektors

für die Festsetzung der Abschöpfungen für OliveI1
auf das Ausschreibungsverfahren zurückzugreifen
In Artikel 3 der der Verordnung (EWG) Nr. 2751 /7^
des Rates vom 23 . November 1978 über die allgemei
nen Durchführungsvorschriften für die Festsetzung
der Einfuhrabschöpfung bei Olivenöl durch Ausseht ^
bung ( 12 ) wird bestimmt, daß der Mindestabschof^
fungsbetrag des jeweiligen Erzeugnisses aufgrund
Prüfung des Weltmarktes bzw. des griechischen den
tes und des Gemeinschaftsmarktes sowie der von
Bietern genannten Abschöpfungsbeträge festzuse
ist .

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra
tes vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ( 1 ), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 590/79 (2 ),
insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2749/78 des
Rates vom 23 . November 1978 über den Handel mit
Fetten zwischen der Gemeinschaft und Griechen
land ( 3 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1514/76 des
Rates vom 24 . Juni 1976 über die Einfuhren von Oli
venöl aus Algerien (4), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2761 /78 (5), insbesondere auf Artikel 5 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1521 /76 des
Rates vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Oli
venöl mit Ursprung in Marokko (6), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2761 /78 , insbeson
dere auf Artikel 5 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1508 /76 des
Rates vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Oli
venöl aus Tunesien ( 7), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2761 /78 , insbesondere auf Artikel 5 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1180/77 des
Rates vom 17 . Mai 1977 über die Einfuhr bestimmter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der
Türkei in die Gemeinschaft ( 8), geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 2766/78 (9), insbesondere auf Arti
kel 10 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1620/77 des
Rates vom 18 . Juli 1977 über die Einfuhren von Oli
venöl aus dem Libanon ( 10),

in Erwägung nachstehender Gründe :

In ihrer Verordnung (EWG) Nr. 3131 /78 vom 28 . De
zember 1978 (n ) hat die Kommission beschlossen ,

Bei der Erhebung der Abschöpfung sind die Vorschrif
ten zu berücksichtigen , die in dem Abkommen ^
sehen der Gemeinschaft und bestimmten Dritten ^
aufgeführt sind . Bei der Festsetzung der Abschop
für diese Drittländer ist die für die Einfuhren aus ^
anderen Drittländern zu erhebende Abschöpfung
Berechnungsgrundlage zu benutzen .

Die Anwendung der vorgenannten Einzelheiten
die am 31 . März und am 1 . April 1980 von den ^
tern vorgelegten Abschöpfungsbeträge führt dazuVer
Mindestabschöpfungen gemäß Anhang I zu dieser
Ordnung festzusetzen .

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
29 . März 1979 über die Auswirkungen des
ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik ( 13), geändert durch die Veror
(EWG) Nr. 1264/79 ( 14), wurde die ECU in die
same Agrarpolitik eingeführt . Seit diesem Zeitpunkt
wurde gemäß den bestehenden Bestimmungeni ^
ECU für die Festsetzung der Beträge im Zusam
hang mit ^
— der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik

und n die— den besonderen Handelsregelungen für A^arestam
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen
men,

zugrundegelegt .
grundsätzDie Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz

lieh bis zum 31 . März 1980 befristet , ^dieser  R 
Kommission vorgeschlagene Verlängerung wer,
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassenvermei
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu ^ und
den , die vor allem Änderungen bei den * re

') ABl . Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66 .
2 ) ABl . Nr. L 78 vom 30 . 3 . 1979, S. 1 .
3) ABl . Nr. L 331 vom 28 . 11 . 1978 , S. 1 .
4 ) ABl . Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976, S. 24 .
5 ) ABl . Nr. L 332 vom 29 . 11 . 1978 , S. 13 .
6) ABl . Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976, S. 43 .
7) ABl . Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976, S. 9 .
8 ) ABl . Nr . L 142 vom 9 . 6 . 1977, S. 10 .
9) ABl . Nr. L 332 vom 29 . 11 . 1978 , S. 26 .
10) ABl . Nr. L 181 vom 21 . 7 . 1977, S. 4 .
n) ABl . Nr. L 370 vom 30. 12 . 1978 , S. 60 .

( 12 ) ABl . Nr . L 331 vom 28 . 11 . 1978 , S. 6 .
( 1J ) ABl . Nr. L 84 vom 4. 4 . 1979 , S. 1
H ABl . Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1979, S. 1
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anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde, erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt ,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .
Die bei der Einfuhr von Oliven der Tarifstellen 07.01
N II und 07.03 A II des Gemeinsamen Zolltarifs so
wie von Erzeugnissen der Tarifstellen 15.17 B I und
^3.04 A II des Gemeinsamen Zolltarifs zu erhebende
Abschöpfung muß ausgehend von der Mindestab
schöpfung berechnet werden, die auf die in diesen Er
zeugnissen enthaltene Ölmenge anwendbar ist . Die
Abschöpfung für Olivenöl darf jedoch nicht geringer
sein als ein Betrag, der 8 % des Wertes des eingeführ
ten Erzeugnisses entspricht, wobei dieser Betrag pau
schal festgesetzt wird . Die Anwendung dieser Bestim
mungen führt dazu, die Abschöpfungen gemäß An
hang II dieser Verordnung festzusetzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Oli
venöl werden in Anhang I festgesetzt .

Artikel 2

Die auf die Einfuhr der anderen Erzeugnisse des Olive
nölsektors anwendbaren Abschöpfungen werden in
Anhang II festgesetzt .

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 3 . April 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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ANHANG I

Mindestabschöpfung bei der Einfuhr von Olivenöl

(ECU/ 100 kg)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Griechenland Drittländer

15.07 A I a) 9,50 (!) 27,40 (')
15.07 A I b) 3,50 (!) 1 8,00 0 )

15.07 A I c) 7,80 0 ) 31,90 (')
15.07 A II a) 4,50 34,20 (2 )
15.07 A II b) 18,00 61,20 (3 )

(') Für die Einfuhr von vollständig in einem der nachstehend genannten Länder gewonnenem und unmittelbar aus diesen Ländern in
die Gemeinschaft verbrachtem Öl dieser Tarifstelle wird die Abschöpfung vermindert um :
a) für Griechenland, den Libanon und Spanien : 0,60 ECU/ 100 kg ;
b) für die Türkei : 22,36 ECU/ 100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die von diesem Land festgesetzte

Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich eingeführten Abgabe nicht überschreiten darf ;
c) für Algerien, Marokko, Tunesien : 24,78 ECU/ 100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die von diesen

Ländern festgesetzte Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich eingeführten Abgabe nicht
überschreiten darf.

( 2 ) Für die Einfuhr von Öl dieser Tarifstelle :
a) vollständig in Algerien , Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen Ländern in die Gemeinschaft verbracht,

wird die Abschöpfung um 3,86 ECU/ 100 kg vermindert ;
b) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft verbracht, wird die Abschöpfung um

3,09 ECU/ 100 kg vermindert.
(3 ) Für die Einfuhr von Öl dieser Tarifstelle :

a) vollständig in Algerien, in Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen Ländern in die Gemeinschaft ver
bracht, wird die Abschöpfung um 7,25 ECU/ 100 kg vermindert ;

b) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft verbracht, wird die Abschöpfung um
5,80 ECU/ 100 kg vermindert .

ANHANG II

Abschöpfungen bei der Einfuhr der anderen Erzeugnisse des Olivenölsektors

(ECU/ 100 kg)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Griechenland Drittländer

07.01 N II 0,77 3,96

07.03 A II 0,77 3,96

15.17 B I a) 1,75 9,00

15.17 B I b) 2,80 14,40

23.04 A II 0,62 2,55
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 836/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Änderung der für Malz anzuwendenden Erstattungen bei der Ausfuhr

zugrundegelegt.

Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lich bis zum 31 . März 1980 befristet . Die von der
Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den, die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde, erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
734/80 enthaltenen Vorschriften , Kriterien und Durch
führungsbestimmungen auf die Angaben, über die die
Kommission gegenwärtig verfügt, führt dazu, daß die
gegenwärtig geltenden Ausfuhrerstattungen entspre
chend dem Anhang zu dieser Verordnung zu ändern
sind —

»IE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

^Stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
^arktorganisation für Getreide ( J ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1547/79 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 16 Absatz 2 vierter Unterabsatz
Leiter Satz,
ln Erwägung nachstehender Gründe :

Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Malz anzu
wenden sind, wurden durch die Verordnung (EWG)
^r- 734/80 (3 ) festgesetzt.

der Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 des Rates vom
Oktober 1975 über die Regelung für die Einfuhr

und die Ausfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungs
etzeugnissen (4), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2245/78 (5), sind die besonderen Kri
(!r'en genannt, die bei der Berechnung der Erstattung
Ur diese Erzeugnisse zu berücksichtigen sind .

der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
März 1979 über die Auswirkungen des Europä

ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men Agrarpolitik (6), geändert durch die Verordnung' ^G) Nr. 1264/79 (7), wurde die ECU in die gemein
Sanie Agrarpolitik eingeführt . Seit diesem Zeitpunkt
Wurde gemäß den bestehenden Bestimmungen die

für die Festsetzung der Beträge im Zusammen
lag mit

der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik
und

den besonderen Handelsregelungen für Waren , die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Ausfuhr des in Artikel 1 Buchstabe d) der
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten und der
Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 unterliegenden Mal
zes zu gewährenden Erstattungen, festgesetzt im An
hang der Verordnung (EWG) Nr. 734/80 werden ge
mäß den im Anhang genannten Beträgen abgeändert .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 4 . April 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

1 Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
3{ 251 ' Nr- L 188 vom 26 . 7 . 1979, S. 1 .
4 AD NR L 83 VOM 28 - 3 - 1980 > S - 2É-
5 ad Nr- L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65 .
6 AD NR" L 273 VOM 29 • 9 - 1978 > S - L
? AD ' NR" L 84 VOM 4 - 4 - 1979 > S - L
I ABl . Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1979, S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 2 . April 1980 zur Änderung der Ausfuhr
erstattungen für Malz

(ECU/ Tonne)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Erstattungsbetrag

11.07 A I b) 61,18

11.07 A II b) 80,70

11.07 B 94,05
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VERORDNUNG ( EWG) Nr. 837/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung des Betrages , um den die bei der Einfuhr von Reis aus der Arabi
schen Republik Ägypten in die Gemeinschaft anzuwendende Abschöpfung zu

vermindern ist

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
'schen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Reis ( ! ), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 13/80 ( 2 ),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1250/77 des
Rates vom 17. Mai 1977 über die Reiseinfuhren aus
der Arabischen Republik Ägypten (3 ), insbesondere
auf Artikel 1 ,
ln Erwägung nachstehender Gründe :
Die Verordnung (EWG) Nr. 1250/77 bestimmt, daß
^e gemäß Artikel 1 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1418/76 berechnete Abschöpfung um einen Betrag zu
yermindern ist, der vierteljährlich von der Kommis
sion festgesetzt wird . Dieser Betrag soll 25 v.H. des
Durchschnitts der innerhalb eines Bezugszeitraums
erhobenen Abschöpfungen entsprechen .
Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2942/73 der Kom
mission vom 30 . Oktober 1973 zur Durchführung der
Verordnung (EWG) Nr. 2412/73 (4) gilt als Bezugszeit
raum das Vierteljahr vor dem Monat der Festsetzung
des Betrages .
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom

März 1979 über die Auswirkungen des Europä
ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men Agrarpolitik (5 ), geändert durch die Verordnung(EWG) Nr. 1264/79 (6), wurde die ECU in die gemein
Same Agrarpolitik eingeführt . Seit diesem Zeitpunkt
^urde gemäß den bestehenden Bestimmungen die

für die Festsetzung der Beträge im Zusammen
bog mit

— der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik
und

— den besonderen Handelsregelungen für Waren , die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men ,

zugrundegelegt .

Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lich bis zum 31 . März 1980 befristet . Die von der

Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den, die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde , erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt ,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Zu berücksichtigen sind die in den Monaten Januar,
Februar und März 1980 geltenden Abschöpfungen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1250/77
erwähnte Betrag, um den die bei der Einfuhr von Reis
mit Ursprung in und Herkunft aus der Arabischen
Republik Ägypten in die Gemeinschaft anzuwen
dende Abschöpfung zu vermindern ist, ist im Anhang
festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Mai 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2 . April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

M A D !" Nr- L 166 vom 25 - 6 - 1976 > S. 1 .
J Nr. L 16 vom 22. 1 . 1980 , S. 1 .
4 Nr. L 146 vom 14 . 6 . 1977, S. 9 .
S AD ' NR" L 302 VOM 31 • 10 - 1973 > S - K
E AD Nr" L 84 vom 4 - 4 - 1979 - S - L' AB1 - Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1979, S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 2 . April 1980 zur Festsetzung des Betrages , um den
die bei der Einfuhr von Reis aus der Arabischen Republik Ägypten in die Gemeinschaft

anzuwendende Abschöpfung zu vermindern ist
(ECU/Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung Abzuziehende

Beträge

ex 10.06 Reis :

B. anderer :

I. Rohreis (Paddy-Reis) oder geschälter Reis :
a) Rohreis (Paddy-Reis) :

1 . rundkörniger
2 . langkörniger

b) geschälter Reis :
1 . rundkörniger
2 . langkörniger

19,88
26,44

24,86

33,06

\ II . halbgeschliffener oder vollständig geschliffener
Reis :

a) halbgeschliffener Reis :
1 . rundkörniger
2 . langkörniger

b) vollständig geschliffener Reis :
1 . rundkörniger
2 . langkörniger

52,21
68,80

55,60
73,76

III . Bruchreis 11,94
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 838/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung des Betrages , um den der bewegliche Teilbetrag der Abschöp
fung auf Kleie mit Ursprung in Ägypten vermindert wird

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
1Schen Wirtschaftsgemeinschaft,
^stützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1030/77 des
^ates vom 17. Mai 1977 über den Abschluß des Inte
rimsabkommens zwischen der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft und der Arabischen Republik
Egypten (J), insbesondere auf Absatz 3 zweiter Unter
satz des Briefwechsels betreffend Artikel 13 des Ab
kommens,
ln Erwägung nachstehender Gründe :
Der zur Verordnung (EWG) Nr. 1030/77 gehörige
Briefwechsel sieht einen beweglichen Teilbetrag der
^"Schöpfung vor, der nach Artikel 2 der Verordnung(EWG) Nr. 2744/75 des Rates vom 29 . Oktober 1975
^er die Regelung für die Einfuhr und die Ausfuhr
von Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnissen (2 ),
*uletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.

^45/78 (3), berechnet und um einen alle Vierteljahre
von der Kommission festzusetzenden Betrag vermin
dert wird.
dieser Betrag muß 60 % des Durchschnitts der be
weglichen Teilbeträge der Abschöpfungen entspre

ften, die jn den letzten drei Monaten vor dem Monat
^ten, in dem der Betrag festgesetzt wird.
^it der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom

• März 1979 über die Äuswirkungen des Europä
ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men Agrarpolitik (4), geändert durch die Verordnung' ^G) Nr. 1264/79 (5), wurde die ECU in die gemein

Agrarpolitik eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt
wurde gemäß den bestehenden Bestimmungen die
, U für die Festsetzung der Beträge im Zusammen
nang mit

— der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik
und

— den besonderen Handelsregelungen für Waren , die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

zugrundegelegt.

Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lich bis zum 31 . März 1980 befristet . Die von der
Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den, die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde, erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Zu berücksichtigen sind die in den Monaten Januar,
Februar und März 1980 geltenden beweglichen Teilbe
träge für die Erzeugnisse der Tarifstelle 23.02 A des
Gemeinsamen Zolltarifs —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Betrag im Sinne von Absatz 3 zweiter Unterabsatz
des zur Verordnung (EWG) Nr. 1030/77 gehörigen
Briefwechsels, um den der bewegliche Teilbetrag der
Abschöpfung auf Kleie mit Ursprung in Ägypten ver
mindert wird, wird im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Mai 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ad " Nr" L 126 vom 23 - 5 - 1977' s - !•
(3 ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65.
(4 Aß ' Nr" L 273 vom 19 ■ 9 - 1978 > S - u
(5 A D ' Nr" L 84 vom 4- 4- 1979' S - L

Aßl - Nr. L 161 vom 29. 6 . 1979, S. 1 .
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ANHANG

Nummer des
Gemeinsamen Zolltarifs

ECU/Tonne

23.02 A I a) 15,25

23.02 A I b) 48,80

23.02 A II a) 12,20

23.02 A II b) 48,80
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 839/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung des Betrages , um den der bewegliche Teilbetrag der Abschöp
fung auf Kleie mit Ursprung in Algerien , Marokko und Tunesien vermindert

wird

sprechen, die in den letzten drei Monaten vor dem
Monat galten , in dem der Betrag festgesetzt wird .

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
29 . März 1979 über die Auswirkungen des Europä
ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men Agrarpolitik ( 6), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1264/79 ( 7), wurde die ECU in die gemein
same Agrarpolitik eingeführt . Seit diesem Zeitpunkt
wurde gemäß den bestehenden Bestimmungen die
ECU für die Festsetzung der Beträge im Zusammen
hang mit
— der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik

und

— den besonderen Handelsregelungen für Waren , die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

zugrundegelegt .

Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lich bis zum 31 . März 1980 befristet . Die von der
Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den , die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde , erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Zu berücksichtigen sind die in den Monaten Januar,
Februar und März 1980 geltenden beweglichen Teilbe
träge für die Erzeugnisse der Tarifstelle 23.02 A II des
Gemeinsamen Zolltarifs —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

^Stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
1Schen Wirtschaftsgemeinschaft,

^stützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1512/76 desRates vom 24. Juni 1976 über den Abschluß des Ab
kommens in Form eines Briefwechsels betreffend Arti

22 des Kooperationsabkommens und Artikel 15
Interimsabkommens zwischen der Europäischen

Wirtschaftsgemeinschaft und der Tunesischen Repu
blik über die Einfuhr von Kleie mit Ursprung in Tu
nesien in die Gemeinschaft (*), insbesondere auf Ab
Sa*z 3 zweiter Unterabsatz des Briefwechsels,

j>estützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1518/76 des
ates vom 24. Juni 1976 über den Abschluß des Ab
ommens in Form eines Briefwechsels betreffend Arti
e > 21 des Kooperationsabkommens und Artikel 14

Interimsabkommens zwischen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Demokratischen

Volksrepublik Algerien über die Einfuhr von Kleie
Ursprung in Algerien in die Gemeinschaft (2), ins

esondere auf Absatz 3 zweiter Unterabsatz des Brief
wechsels,

j>estützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1525/76 des
Rates vom 24. Juni 1976 über den Abschluß des Ab
Eimens in Form eines Briefwechsels betreffend Arti
1 23 des Kooperationsabkommens und Artikel 16

Interimsabkommens zwischen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Ma

^ ko über die Einfuhr von Kleie mit Ursprung inMarokko in die Gemeinschaft (3 ), insbesondere auf
sat* 3 zweiter Unterabsatz des Briefwechsels ,

n Erwägung nachstehender Gründe :
Pas Abkommen in Form eines Briefwechsels im An
te^ ZU den Verordnungen (EWG) Nr. 1512/76,
ein Nr' 1518 /76 und (EWG) Nr- 1525/76 siehten beweglichen Teilbetrag der Abschöpfung vor,
der nach Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr.^/?5 des Rates vom 29 . Oktober 1975 über die
Regelung für die Einfuhr und die Ausfuhr von
letzt^e " und Reisverarbeitungserzeugnissen (4), zu
2245 geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
y0n ° (5 )> berechnet und um einen alle Vierteljahrede^ der Kommission festzusetzenden Betrag vermin
der dieser Betrag muß 60 % des Durchschnitts

beweglichen Teilbeträge der Abschöpfungen ent

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Betrag im Sinne von Absatz 3 zweiter Unterabsatz
des Briefwechsels, der das Abkommen im Anhang zu
den Verordnungen (EWG) Nr. 1512/76 , (EWG) Nr.
1518 /76 und (EWG) Nr. 1525/76 bildet, um den der
bewegliche Teilbetrag der Abschöpfung auf Kleie mit
Ursprung in Tunesien , Algerien und Marokko zu ver
mindern ist, ist im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Mai 1980 in Kraft .(J) Ar!' k r " L 169 vom 28 - 6. 1976, S. 19 .
(3) , Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976, S. 37 .
i ) AR m L 169 vom 28 - 6 - 1976- s - 53 -
( ) AR Nr. L 281 vom H. 1975- S - 65 -'• L 273 vom 29 . 9 . 1978 S 1 . (') ABL . Nr. L 84 vom 4 . 4 . 1979 , S. 1 .

( 7) ABL . Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1979 , S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

Nummer des
Gemeinsamen Zolltarifs

ECU/Tonne

23.02 A II a)
23.02 A II b)

12,20

48,80
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 840/80 DER KOMMISSION
vom 28 . März 1980

zur zeitweiligen Aussetzung der Interventionsankäufe von Rindfleisch in be
stimmten Mitgliedstaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
QEMEINSCHAFTEN —

^stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
j>estützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 desKates vom 27 . Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Rindfleisch ( J ), zuletzt geändert durch
^'e Verordnung (EWG) Nr. 2916/79 (2 ), insbesondere
auf Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b),
in Erwägung nachstehender Gründe :
^tikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
"4/79 des Rates (3 ) sieht vor, daß die von den Inter

Ventionsstellen vorzunehmenden Ankäufe einer oder
mehrerer Qualitäten von frischem oder gekühltem

Rindfleisch in einem Mitgliedstaat oder in einem Teil
gebiet eines Mitgliedstaats nach dem Verfahren des

Artikels 27 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 ausge
ätzt werden können, wenn der Marktpreis für diese
Qualität oder Qualitäten drei Wochen lang ununter

brochen zwischen 100 und 102 v. H. des für diese
Qualität oder Qualitäten festgesetzten Ankaufshöchst
preises liegt .

Die Marktpreise für bestimmte Qualitäten liegen in
Frankreich und dem Vereinigten Königreich zwi
schen 100 und 102 v . H. des Ankaufshöchstpreises .
Daher sind die Interventionsankäufe für diese Qualitä
ten zeitweilig auszusetzen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a)
der Verordnung (EWG) Nr. 1274/79 werden die Inter
ventionsankäufe ab 7. April 1980 in den folgenden
Mitgliedstaaten und für folgende Qualitäten ausge
setzt :

in Frankreich : Jeunes bovins 0
in Großbritannien : Steers M

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7 . April 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . März 1980

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

0 ) AD
(A N r- L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 24 .
(3) ABl Nr" L 329 vom 24 - 12 - 1979 > S - 15

Aö1 - Nr . L 161 vom 29 . 6 . 1979 , S. 15 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 841 /80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Aufhebung der Verordnung ( EWG) Nr. 1407/78 zur Festsetzung einer Aus
gleichsabgabe für die Einfuhr von in Frankreich hergestelltem Äthylalkohol
landwirtschaftlichen Ursprungs nach Belgien , der Bundesrepublik Deutschland,
Luxemburg und den Niederlanden sowie für die Einfuhr von in Frankreich her

gestelltem Alkoholessig nach Belgien und Luxemburg

Ohne der Beurteilung bestimmter Aspekte dieser
gelung hinsichtlich anderer Bestimmungen des Vertfa
ges sowie der sich daraus möglicherweise ergeben
Konsequenzen vorzugreifen , zeigt die Prüfung der i nS
besondere aufgrund der genannten Regelung einget^
tenen Wirtschaftslage, daß die Voraussetzung^1
die Anwendung der Ausgleichsabgabe nicht
geben sind . Infolgedessen ist die Verordnung (^
Nr. 1407/78 aufzuheben —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 46,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Durch die Verordnung (EWG) Nr. 1407/78 der Kom
mission ( ! ), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
2600/78 (2 ), wurde für die Einfuhr von in Frankreich
hergestelltem Äthylalkohol landwirtschaftlichen Ur
sprungs nach Belgien , der Bundesrepublik Deutsch
land , Luxemburg und den Niederlanden sowie für die
Einfuhr von in Frankreich hergestelltem Alkoholessig
nach Belgien und Luxemburg eine Ausgleichsabgabe
festgesetzt . Damit sollten die Schwierigkeiten behoben
werden , die sich für einige Mitgliedstaaten durch die
in Frankreich gewährte Beihilfe bei der Ausfuhr von
Alkohol ergaben .

In Frankreich ist am 1 . Januar 1980 eine neue Rege
lung für Alkohol in Kraft getreten .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1407/78 wird
kung vom 1 . Januar 1980 aufgehoben .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlich 11^
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft'1
Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2 . April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(!) ABl . Nr. L 170 vom 27 . 6 . 1978 , S. 24 .
(2 ABl . Nr. L 313 vom 7 . 11 . 1978 , S. 18 .
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VERORDNUNG ( EWG) Nr. 842/80 DER KOMMISSION

vom 2 . April 1980

über die Wiedereinführung des Zollsatzes für Schals , Umschlagtücher, Hals
tücher, Kragenschoner, Kopftücher, Schleier und ähnliche Waren , andere als
Wirkwaren , aus Wolle , Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen Spinn
stoffen , der Warenkategorie Nr. 84 (Kennziffer 0840), mit Ursprung in Philippi
nen , dem die in der Verordnung (EWG) Nr. 2894/79 des Rates vorgesehenen Zoll

präferenzen gewährt werden

als Wirkwaren , aus Wolle , Baumwolle oder syntheti
schen oder künstlichen Spinnstoffen , der Warenkate
gorie Nr. 84, ist der Plafond auf 2 Tonnen festgesetzt .
Am 28 . März 1980 haben die in der Gemeinschaft an

gerechneten Einfuhren von Schals , Umschlagtücher,
Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher, Schleier und
ähnliche Waren , andere als Wirkwaren , aus Wolle,
Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen
Spinnstoffen , der Warenkategorie Nr. 84, mit Ur
sprung in Philippinen , dem Zollpräferenzen gewährt
werden , den in Rede stehenden Plafond erreicht . In
Anbetracht des Zwecks der genannten Verordnung
(EWG) Nr. 2894/79 , die die Beachtung eines Plafonds
vorsieht , besteht infolgedessen Veranlassung den Zoll
satz des Gemeinsamen Zolltarifs für die betreffenden

Waren gegenüber Philippinen wiedereinzuführen —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

^stützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2894/79 des
^ates vom 10 . Dezember 1979 zur Eröffnung, Auftei
lung und Verwaltung von Gemeinschaftszollpräferen
2en für Textilerzeugnisse mit Ursprung in Entwick
lungsländern und -gebieten ('), insbesondere auf Arti
kel 5 ,

ln Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der genannten Verordnung
^•rd die Zollaussetzung für jede Warenkategorie bis
2Ur Höhe eines Gemeinschaftsplafonds, der für jedes
^er in Spalte ( 5) des Anhangs B aufgeführten begün
stigten Länder der in Spalte (6) dieses Anhangs festge
setzten Menge entspricht, gewährt . Gemäß Artikel 4
Absatz 1 der genannten Verordnung können die Zoll
satze bei der Einfuhr der betreffenden Waren aus dem
e'nen oder anderen dieser Länder und Gebiete jeder
2eU wiedereingeführt werden , sobald der in Frage kom
mende Plafond auf Gemeinschaftsebene erreicht ist .

Schals , Umschlagtücher, Halstücher, Kragenscho
ner, Kopftücher, Schleier und ähnliche Waren , andere

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 6 . April 1980 wird der Zollsatz , der aufgrund der
Verordnung (EWG) Nr. 2894/79 des Rates ausgesetzt
ist , für Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden
Waren mit Ursprung in Philippinen wiedereinge
führt :

Kennziffer Kategorie
Nummer

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs

NIMEXE-Kennziffer
1980 Warenbezeichnu ng

( 1 ) ( 2) ( 3 ) (4 )

0840 84 61.06

61.06-30 ; 40 ; 50 ;
60

Schals , Umschlagtücher, Halstücher,
Kragenschoner, Kopftücher, Schleier
und ähnliche Waren :

Andere als Wirkwaren , aus Wolle ,
Baumwolle oder synthetischen oder
künstlichen Spinnstoffen

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

( i \ TT—AB1 - Nr. 332 vom 27 . 12 . 1979 , S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2 . April 1980
Für die Kommission

Étienne DAVIGNON

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 843/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung des Weltmarktpreises für Raps- und Rübsensamen

der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitikund ^
den besonderen Handelsregelungen für Waren , die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

DiE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
QEMEINSCHAFTEN —

8estützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
Stützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra
tes vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
Steinsamen Marktorganisation für Fette (!), zuletzt
Rändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 590/79 (2 ),

^stützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1569/72 des
Rates vom 20 . Juli 1972 zur Einführung von Sonder

maßnahmen für Raps- und Rübsensamen (3 ), zuletzt
ändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 852/78 (4),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2300/73 der
^Oftimission vom 23 . August 1973 zur Festlegung von
Durchführungsbestimmungen für die Differenzbe

träge für Raps- und Rübsensamen unter Aufhebung
er Verordnung (EWG) Nr. 1464/73 (5), zuletzt geän

durch die Verordnung (EWG) Nr. 336/80 ( 6), ins
esondere auf Artikel 9 Absatz 4,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,
n Erwägung nachstehender Gründe :
23^®^ Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr.
für muß die Kommission den Weltmarktpreisr Raps- und Rübsensamen festsetzen .

(Pw Weltmarktpreis wird nach den in der Verordnung
19»^ ^r' 620/80 ^er Kommission vom 13 . März

u zur Festsetzung des Betrages der Beihilfe für Öl
(EWG zuletzt geändert durch die Verordnung
und Nr. 832/80 (8), zusammengestellten Regeln

Kriterien festgesetzt.
2^ der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
; ^arz 1979 über die Auswirkungen des Europä

ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men Agrarpolitik (9), geändert durch die Verordnung

1264/79 ( 10), wurde die ECU in die gemein
e Agrarpolitik eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt

gemäß den bestehenden Bestimmungen die
ha Festsetzung der Beträge im Zusammenng mit

zugrundegelegt.

Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lich bis zum 31 . März 1980 befristet. Die von der
Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser Re
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen wer
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu vermei
den, die vor allem Änderungen bei den Preisen und
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde, erscheint es notwendig, im unbestreitbaren öf
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endgül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitigen
Form zu verlängern .

Um ein normales Funktionieren der Regelung zu er
möglichen, ist bei der Berechnung des Weltmarktprei
ses zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem
Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden ,
ein Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche
Parität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die Wäh
rungen der Gemeinschaft entsprechend vorstehen
dem Gedankenstrich festgestellt wird .

Aus der Anwendung aller dieser Bestimmungen ergibt
sich , daß der Weltmarktpreis für Raps- und Rübsen
samen wie im Anhang zu dieser Verordnung angege
ben festzusetzen ist —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der in Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2300/73 genannte Weltmarktpreis ist im Anhang fest
gesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7 . April 1980 in Kraft .

(2) a5[- Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66 .
(3) Ar " Nr. L 78 vom 30 . 3 . 1979, S. 1 .
(«) AR • ^ r" L 167 vom 25. 7. 1972, S. 9 .
(5 ) AR " Nr- L 116 vom 28 . 4 . 1978 , S. 6 .
(4) AR ' x!r" L 236 vom 24. 8 . 1973 , S. 28 .
( ) ARI ' ^ 37 vom 14. 2. 1980, S. 17 .
(8 ) Sieu e . ^ ^ vom 14. 3 . 1980, S. 16 .

ABl M 6 ' te ' 1 dieses Amtsblatts .
( L0) ARI L 84 VOM 4 - 4- 1979 > S " L

'• Nr- L 161 vom 29 . 6 . 1979 , S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2 . April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 2 . April 1980 zur Festsetzung des Weltmarktpreises
für Raps- und Rübsensamen

(in ECU/ 100 kg)(1)
Nummer

des
Gemeinsamen

Zolltarifs

Warenbezeichnung Weltmarktpreis

ex 12.01 Raps- und Rübsensamen 19,873

(in ECU/ 100 kg)(1)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

Weltmarktpreis im Falle der Festsetzung
der Beihilfe im voraus für die Monate

April
1980

Mai
1980

Juni
1980

Juli
1980

August
1980

September
1980

ex 12.01 Raps- und Rübsensamen 19,873 19,873 20,028 20,105 20,415 20,296

(') Die in Artikel 9 Absatz 5 unter a) der Verordnung ( EWG) Nr. 2300 /73 genannten Umrechnungskurse der ECU in nationaler Währung sind folgende
1 ECU = 2,48208 DM
1 ECU = 2,74362 hfl
1 ECU = 39,7897 bfrs/lfrs
1 ECU = 5,84700 ffrs
1 ECU = 7,72336 dkr
1 ECU = 0,668201 Ir£
1 ECU = 0,596178 £Stg .
1 ECU = 1 148,14 Lit
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 844/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Änderung des Grundbetrags der Einfuhrabschöpfung für Sirup und andere
Erzeugnisse des Zuckersektors

von denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu
einer Änderung des zur Zeit gültigen Grundbetrags
der Abschöpfung, wie in dieser Verordnung angege
ben —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

^stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
^stützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Kates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
^•arktorganisation für Zucker (*), zuletzt geändertdurch die Verordnung (EWG) Nr. 1396/78 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 7,
tri Erwägung nachstehender Gründe :
^er Grundbetrag der Einfuhrabschöpfung für Sirup
^nd andere Erzeugnisse des Zuckersektors wurde mit
^Ordnung (EWG) Nr. 785/80 (3 ), geändert durch die
erordnung (EWG) Nr. 825/80 (4), festgesetzt .

Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
" 5/80 enthaltenen Bestimmungen auf die Angaben ,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Grundbetrag der Abschöpfung bei der Einfuhr
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verord
nung (EWG) Nr. 3330/74 genannten Erzeugnisse wird
für 100 Kilogramm des Erzeugnisses auf 0,1241 ECU
je 1 v.H. Saccharosegehalt festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3 . April 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 2. April 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') AR ' Nr" L 359 vom 31 • 12- 1974> s - h
P) A R ' NR" L 170 VOM 27• 6 - 1978 > S - L
H AR ' NR" L 87 VOM L 4- 1980 > S - 15 -

ABl - Nr. L 89 vom 2. 4 . 1980, S. 20 .



Nr. L 90/36 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 3 4.

VERORDNUNG (EWG) Nr. 845/80 DER KOMMISSION
vom 2 . April 1980

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Weiß - und Rohzucker
zugrundegelegt.
Die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung war grundsätz
lieh bis zum 31 . März 1980 befristet . Die von der
Kommission vorgeschlagene Verlängerung dieser
gelung konnte vom Rat nicht rechtzeitig erlassen
den . Um eine Unterbrechung der Regelung zu ver
den, die vor allem Änderungen bei den Preisen
anderen Beträgen in der Landeswährung verursachen
würde, erscheint es notwendig, im unbestreitbaren
fentlichen Interesse vorsorglich und bis eine endül
tige diesbezügliche Entscheidung des Rates vorliegt,
die Anwendung der Regelung in ihrer derzeitig
Form zu verlängern .

Die Anwendung der in der Verordnung
1328/79 enthaltenen Bestimmungen auf die Anga ^
von denen die Kommission Kenntnis hat, führt
einer Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfun
gen, wie im Anhang zu dieser Verordnung angege
ben —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker ( ! ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1396/78 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker
zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1328/79 (3 ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 826/80 (4), festge
setzt .

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
29 . März 1979 über die Auswirkungen des Europä
ischen Währungssystems im Rahmen der gemeinsa
men Agrarpolitik (5), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1264/79 (6), wurde die ECU in die gemein
same Agrarpolitik eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt
wurde gemäß den bestehenden Bestimmungen die
ECU für die Festsetzung der Beträge im Zusammen
hang mit
— der Anwendung der gemeinsamen Agrarpolitik

und

— den besonderen Handelsregelungen für Waren , die
aus der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen stam
men,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 1 5 Absatz 1 der Verordnung
3330/74 genannten Abschöpfungen auf
der Standardqualität und auf Weißzucker sind im
hang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3 . April 1980 in Kr^
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.
Brüssel , den 2. April 1980

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(!) ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12 . 1974, S. 1 .
( 2) ABl . Nr. L 170 vom 27 . 6 . 1978 , S. 1 .
(3 ) ABl . Nr. L 162 vom 30 . 6 . 1979, S. 85 .
(4 ) ABl . Nr. L 89 vom 2 . 4 . 1980 , 21 .
(5 ) ABl . Nr. L 84 vom 4. 4. 1979, S. 1 .
(6 ABl . Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1979, S. 1 . ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 2 . April 1980 zur Festsetzung der Einfuhrabschöp
fungen für Weiß - und Rohzucker

(ECU / 100 kg)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
Abschöpfungs

betrag

17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest :

A. Weißzucker ; Zucker, aromatisiert oder gefärbt 12,41

I B. Rohzucker 7,84 (')

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v . H. Wenn der Rendementwert des eingeführten Rohzuckers
von 92 v . H. abweicht , wird der nach den Bestimmungen des Artikels 2 der Verordnung ( EWG ) Nr. 837/68 berechnete Abschöp
fungsbetrag angewandt .
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 26 . März 1980

zur Änderung der fünften Entscheidung 76/538/EWG über die Gleichstellung
von Feldbesichtigungen von Saatgutvermehrungsbeständen in dritten Ländern

(80/366/EWG)

Saatgut bestehen, die eine amtliche Feldbesichtigung
bei der Saatguterzeugung vorschreiben .
Die Prüfung der Regeln des vorgenannten Landes so
wie ihrer Anwendung hat ergeben , daß die vorgeschrie
benen Feldbesichtigungen den Vorausetzungen ent
sprechen , die jeweils in Anlage I der vorbezeichneten
Richtlinien niedergelegt sind .
Es ist daher angebracht, Chile in die Gleichstellung
einzubeziehen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Tabelle im Anhang der Entscheidung
76/538/EWG wird wie folgt geändert :
Die im Anhang der vorliegenden Entscheidung enthal
tene Nummer 23 wird angefügt .

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerich
tet .

Geschehen zu Brüssel am 26 . März 1980 .

RAT DER EUROPÄISCHEN
GBMEINSCHAFTEN —
Stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
^stützt auf die Richtlinie 66/400/EWG des Rates

rn 14 jun j 1966 über <jen Verkehr mit Betarüben
y ('), zuletzt geändert durch die Richtlinie78/692/EWG (2 ), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 1

Buchstabe a),
gestützt auf die Richtlinie 66/401 /EWG des Rates

vom 14 . Juni 1966 über den Verkehr mit Futterpflan
zensaatgut (3 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie
b ^2/EWG (4 ), insbesondere auf Artikel 1 6 Absatz 1

Uchstabe a),
^stützt auf die Richtlinie 66/402/EWG des Rates
- 14 . Juni 1966 über den Verkehr mit Getreidesaat

zuletzt geändert durch die Richtlinie 79/692/
insbesondere auf Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe

Vorschlag der Kommission ,
ln Em,-Erwägung nachstehender Gründe :

,^ntscheidung 76/538 /EWG (6), zuletzt geändert
fesJCh die Entscheidung 79/804/EWG ( 7), hat der Rat
festgestellt, daß die in zweiundzwanzig dritten Ländern durchgeführten Feldbesichtigungen von Saatgut
vermehrungsbeständen bestimmter Arten den Voraus

Ungen der Gemeinschaftsrichtlinien entsprechen .
stimmteSt festgestellt worden , daß auch in Chile für be

Pflanzenarten Regeln für die Kontrolle von

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

) arPT;—
Hb ' K 125 vom 1L 7 - 1966 > s - 2290/66 .
3 ) Ab ' k ' L 236 vom 26 - 8 - 1978 > s - 13 .
'ABl . k 125 vom 11 • 7 - 1966 > S - 2298/66 .
s) ab m " l 205 vom 13 - 8 - 1979 > s - L
*) ABl " m 125 vom n - 7 - 1966 > s - 2309/66 .
' ABl ' m ' L 162 vom 23 - 6 - 1976 > s - L' Nr- L 237 vom 21 . 9 . 1979 . S. 33 .
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ANHANG

Lfd .
Nr.

Land Stelle Arten
Besondere

Anforderungen

1 2 3 4 5

23 Chile (RCH) Servicio Agricola y Ganadero, Unidad
Tecnica de Semillas (Dienst für Land
wirtschaft und Vieh, Technische Ein-'
heit für Saatgut)

— Betarüben

— Gräser, die einzelstaatlichen Rege
lungen für eine Sortenkontrolle un
terliegen

— Rotklee

— Getreide, außer Kanariensaat, Mais
und Reis

1 , 3 , 5, 6
1 , 3, 4, 5

1 , 3 , 4, 5
1 , 3 , 4, 5
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ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 26. März 1980

zur Änderung der fünften Entscheidung 76/539/EWG über die Gleichstellung
von in dritten Ländern erzeugtem Saatgut

(80/367/EWG)

Die Prüfung der Regeln des vorgenannten Landes so
wie ihrer Anwendung hat ergeben , daß die Anforde
rungen, denen bestimmtes in diesem Land geerntetes
und kontrolliertes Saatgut hinsichtlich seiner Eigen
schaften und Identitätssicherung sowie seiner Prüfung,
Kennzeichnung und Kontrolle unterworfen ist, die
gleiche Gewähr bieten wie die Anforderungen , denen
das in der Gemeinschaft geerntete und kontrollierte
Saatgut unterworfen ist .

Es ist daher angebracht, Chile in die Gleichstellung
einzubeziehen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Tabelle im Anhang der Entscheidung
76/539/EWG wird wie folgt geändert :
Die im Anhang der vorliegenden Entscheidung enthal
tene Nummer 23 wird angefügt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerich
tet .

Geschehen zu Brüssel am 26 . März 1980 .

RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

^stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
^stützt auf die Richtlinie 66/400/EWG des Rates
v0tn 14 juni 1966 über den Verkehr mit Betarüben
saatgut ('), zuletzt geändert durch die Richtlinie

78/ 692/EWG (2), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe b),
^stützt auf die Richtlinie 66/401 /EWG des Rates
v0m 14 Juni 1966 über den Verkehr mit Futterpflan
zensaatgut (3 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie

79/692/EWG (4), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe b),

Stützt auf die Richtlinie 66/402/EWG des Rates
V°m H. Juni 1966 über den Verkehr mit Getreidesaat
gut (5 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie 79/692/

insbesondere auf Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe
b),

Vorschlag der Kommission,
in pErwägung nachstehender Gründe :
^ Entscheidung 76/539/EWG (6), zuletzt geändert
{eUfch die Entscheidung 79/803/EWG (7), hat der Rat
^gestellt, daß das in zweiundzwanzig dritten Län
dern^rn erzeugte Saatgut bestimmter Arten dem entspre

enden in der Gemeinschaft erzeugten Saatgutgleichsteht.
Es •

. ist festgestellt worden , daß auch in Chile für be
stimmte Pflanzenarten Regeln für die Kontrolle von
Saatgut bestehen .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(^) AR! Nr" 125 vom 1L 7 - 1966 > S - 2290/66 .
w ABl Nr" L 236 vom 26 - 8 - 1978 > S - 13 -
H AR ' Nr" 125 vom 1L 7 - 1966 > S - 2298/66 .
'1 AR ' Nr- L 205 vom 13 - 8 - 1979' s - K
H Ar ' Nr" 125 vom n - 7 - 1966> s - 2309/66
WAR ' Nr " L 162 vom 23 - 6 - 1976 > S - l0 -

öl - Nr. L 237 vom 21 . 9 . 1979 , S. 31 .
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ANHANG

Lfd .
Nr.

Land Stelle Arten

Kategorien Besonder
Anfordernd

des Landes der Gemeinschaft

1 2 3 4 5 6 7 ^

23 Chile

(RCH)
Servicio Agricola y
Ganadero, Unidad
Tecnica de Semillas

(Dienst für Landwirt
schaft und Vieh ,
Technische Einheit

für Saatgut)

— Betarüben

— Gräser, die einzel
staatlichen Regelun
gen für eine Sorten
kontrolle unterliegen

— Rotklee

— Getreide, außer Kana
riensaat, Reis und
Mais

— Basic seed

— Certified seed

— Basic seed

— Certified seed, 1 .
Generation

— Certified seed, 2.
Generation und spä
tere Generationen

— Basic seed

— Certified seed 1 .
Generation

— Certified seed, 2.
Generation und spä
tere Generationen

— Basic seed

— Certified seed, 1 .
Generation

— Certified seed, 2 .
Generation (außer
Roggen)

— Basissaatgut
— Zertifiziertes Saatgut

— Basissaatgut
— Zertifiziertes Saatgut

der 1 . Vermehrung
— Zertifiziertes Saatgut

der folgenden Ver
mehrungen

— Basissaatgut
— Zertifiziertes Saatgut

der 1 . Vermehrung
— Zertifiziertes Saatgut

der folgenden Ver
mehrungen

— Basissaatgut
— Zertifiziertes Saatgut

bzw. Zertifiziertes

Saatgut der 1 . Ver
mehrung

— Zertifiziertes Saatgut
der 2 . Vermehrung
(außer Roggen)

1,3, 4a), 6, 8 >

1,3 , 4a), 8 '
c o 9 , 1°1,3 , 4a), 5, 8 -

c o Q 10

1,3 , 4a), 5 > 8 '
( 0% l "1,3 , 4a), 5 , 8 -

r 0 9 t 1®
l,3> <»»."1,3, 4a), 5, '

. O 9, 101,3, 4a), 5- 8 '
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ELFTE RICHTLINIE DES RATES

vom 26. März 1980

zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Um
satzsteuern — Ausschluß der französischen überseeischen Departements vom

Anwendungsbereich der Richtlinie 77/388/EWG

(80/368 /EWG)

Die Durchführung der vorliegenden Richtlinie ist
nicht mit einer Änderung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten verbunden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

An Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 77/388 /EWG
wird folgendes angefügt :

„ Französische Republik :
Uberseeische Departements".

Artikel 2

Diese Richtlinie gilt ab 1 . Januar 1979 .

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 26 . März 1980 .

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

^stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die
Artikel 99 und 100 ,
auf Vorschlag der Kommission ,
ln Erwägung nachstehender Gründe :
^ach Artikel 227 Absatz 2 Unterabsatz 3 des Vertra
gs müssen die Organe der Gemeinschaft im Rahmen
^r in diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der französi
schen überseeischen Departements sorgen .
Gemäß dem Urteil des Gerichtshofs vom 10 . Oktober

in der Rechtssache 148 /77 sind die Bestimmun
gen des Vertrages und des abgeleitenten Rechts auf

Ie französischen überseeischen Departements an
wendbar, es sei denn , die Institutionen der Gemein
Schaft treffen Entscheidungen über spezifische Maß
nähmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Ver

hältnissen dieser Departements Rechnung zu tragen .
Aufgrund ihrer geographischen, wirtschaftlichen und
^zialen Lage sind die französischen überseeischen

Departements vom Anwendungsbereich des durch die
Richtlinie 77/388/EWG (') festgelegten gemeinsamen
enrwertsteuersystems auszunehmen .

Im Name des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

^ ABl . Nr. L 145 vom 13 . 6 . 1977 , S. 1 .
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RICHTLINIE DES RATES

vom 26. März 1980

zur Ermächtigung der Französischen Republik, die Bestimmungen der Richtli
nien 72/464/EWG und 79/32/EWG über die anderen Verbrauchsteuern auf Ta
bakwaren als die Umsatzsteuer in den französischen überseeischen Departe

ments nicht anzuwenden

(80/369/EWG)

79/32/EWG (2 ) in den französischen überseeische11
Departements nicht anzuwenden .

* * istDie Durchführung der vorliegenden Richtlinie
nicht mit einer Änderung der Rechtsvorschriften
Mitgliedstaaten verbunden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 72/464/EWG
Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 79/32/EWG werden
durch folgenden Satz ergänzt :

„Der Französischen Republik steht es frei , die Be
Stimmungen dieser Richtlinie in den französi
sehen überseeischen Departements nicht anzuwen1
den ."

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die
Artikel 99 und 100 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach Artikel 227 Absatz 2 Unterabsatz 3 des Vertra
ges müssen die Organe der Gemeinschaft im Rahmen
der in diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der französi
schen überseeischen Departements sorgen .
Gemäß dem Urteil des Gerichtshofs vom 10 . Oktober
1978 in der Rechtssache 148/77 sind die Bestimmun
gen des Vertrages und des abgeleiteten Rechts auf die
französischen überseeischen Departements anwend
bar, es sei denn, die Institutionen der Gemeinschaft
treffen Entscheidungen über spezifische Maßnahmen,
um den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen

dieser Departements Rechnung zu tragen .

Aus Gründen, die mit der geographischen, wirtschaftli
chen und sozialen Lage dieser Gebiete zusammenhän
gen, ist es der Französischen Republik freizustellen,
die Gemeinschaftsbestimmungen über die anderen
Verbrauchsteuern auf Tabakwaren als die Umsatz
steuer gemäß den Richtlinien 72/464/EWG (') und

Artikel 2

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichte

Geschehen zu Brüssel am 26. März 1980 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

f 1 ) ABl . Nr . L 303 vom 31 . 12 . 1972, S. 1 . (2 ) ABl . Nr . L 10 vom 16 . 1 . 1979, S. 8 .
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RICHTLINIE DES RATES

vom 26 . März 1980

zur Änderung der Richtlinie 72/ 159/EWG über die Modernisierung der landwirt
schaftlichen Betriebe

(80/370/EWG)

RAT DER EUROPÄISCHEN
gEMEINSCHAFTEN —
^stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
auf Vorschlag der Kommission ,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (*),
ln Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtli

nie 72 / 159/EWG des Rates vom 17. April 1972 über
,e Modernisierung der landwirtschaftlichen Be

?0 (2 )> zuletzt geändert durch die Richtlinie
78 /1017/EWG (3 ), können die Mitgliedstaaten für

^'nen Zeitraum von fünf Jahren nach Wirksamwer
den n der genannten Richtlinie Übergangsbeihilfen an
Betriebsinhaber gewähren , die das in Artikel 4 der gleichen

Richtlinie festgesetzte Arbeitseinkommen nicht
eichen können und auch die jährliche Rente ge

Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 72/ 160/EWG
Rates vom 17. April 1972 zur Förderung der Ein

stellung (Jer landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und
», f Verwendung der landwirtschaftlich genutzten

für Zwecke der Strukturverbesserung (4) noch
nicht erhalten können .

leser Zeitraum ist am 17 . April 1977 abgelaufen .
B '
y - 2ur Überprüfung gemäß Artikel 16 der Richtlinie
. ' 59/EWG wurde die Frist für die Anwendung des

^ Absatz 2 Buchstabe a) auf die am Ende des
a annten Fünfjahreszeitraums in den Mitgliedstaaten
1979dbaren Maßnahmen bis zum 31 . Dezember

9 verlängert .
t>a ,.
^ diese Uberprüfung zur Zeit noch andauert und
j^r die am 20 . März 1979 von der Kommission dem

Vorgelegten Vorschläge für die Agrarstrukturpoli

tik, die unter anderem die Änderung und die Verlänge
rung des Artikels 14 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtli
nie 72/ 159/EWG vorsehen , noch keine Entscheidung
getroffen wurde , erscheint es angebracht, die Mitglied
staaten zu ermächtigen , bis zum Abschluß dieser Uber
prüfung, jedoch längstens bis zum 31 . Dezember
1980 , die am Ende des Fünfjahreszeitraums anwendba
ren und unter Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a) der
genannten Richtlinie fallenden Maßnahmen weiterhin
anzuwenden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Der in Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtlinie
72/ 159/EWG bezeichnete Zeitraum wird für Maßnah
men im Sinne des genannten Artikels , die am 15 .
März 1977 in den Mitgliedstaaten anwendbar waren ,
bis zum Abschluß der in Artikel 16 der Richtlinie ge
nannten Überprüfung, jedoch längstens bis zum 31 .
Dezember 1980 , verlängert .

Artikel 2

Diese Richtlinie gilt ab 1 . Januar 1980 .

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 26 . März 1980 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

C) Stellungnahme vom 11 . März 1980 (noch nicht im Amts
(>) Ap? veröffentlicht).
f1) a {?}• Nr. L 96 vom 23 . 4 . 1972, S. 1 .
(4 ) AR, NR" L 349 VOM 13 - 12 - 1978 > S. 32 .

öl - Nr. L 96 vom 23 . 4 . 1972, S. 9 .
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RICHTLINIE DES RATES

vom 26 . März 1980

zur Ermächtigung der Französischen Republik , von der Richtlinie 73/403/EWG
zur Synchronisierung der allgemeinen Volkszählungen abzuweichen

(80/371 /EWG)

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

In Abweichung von Artikel 1 der
73/403/EWG führt die Französische Republik
gemeine Volkszählung zwischen dem 1 . März un
Mai 1982 durch .

Artikel 2

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 213 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
In der Richtlinie 73/403/EWG des Rates vom 22 .
November 1973 zur Synchronisierung der allgemei
nen Volkszählungen (') ist vorgesehen , daß die Mit
gliedstaaten zwischen dem 1 . März und dem 31 . Mai
1981 eine allgemeine Volkszählung durchführen .
Inzwischen sind ernste verwaltungspolitische Schwie
rigkeiten aufgetreten , die bei Erlaß der Richtlinie
nicht vorhersehbar waren und eine ordnungsgemäße
Durchführung der Volkszählung in der Französischen
Republik innerhalb des genannten Zeitraums in Frage
stellen .

Es wurde daher vorgeschlagen , die Volkszählung in
der Französischen Republik zwischen dem 1 . März
und 31 . Mai 1982 durchzuführen —

h tetDiese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 26 . März 1980 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(!) ABl . Nr. L 347 vom 17 . 12. 1973 , S. 50 .
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ENTSCHEIDUNG DES RATES
vom 26. März 1980

über Fluorchlorkohlenwasserstoffe in der Umwelt

(80/372/EWG)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —
^stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
•schen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 235,
auf Vorschlag der Kommission ( 1 ),
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2 ),
Rach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
Schusses (3),
ln Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß der Entschließung des Rates der Europäischen
^enieinschaften und der im Rat vereinigten Vertreter
der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 17. Mai
^77 zur Fortschreibung und Durchführung der Um
weltpolitik und des Aktionsprogramms der Europä
ischen Gemeinschaften für den Umweltschutz (4) muß

le Auswirkung chemischer Erzeugnisse auf die Um
ständig auf Gemeinschaftsebene geprüft werden .

Gemäß der Entschließung des Rates vom 30 . Mai
78 über Fluorkohlenstoffe in der Umwelt (5 ) dürfen
e Auswirkungen der Fluorchlorkohlenwasserstoffe

au* die Ozonschicht und der ultravioletten Strahlun
gen auf die Gesundheit nicht außer acht gelassen wer
ben .

Gemäß der Entschließung vom 30 . Mai 1978 haben
,e Mitgliedstaaten am 6 . Dezember 1978 für die Inter

zonale Konferenz über Fluorchlorkohlenwasser
st°ffe vom 6 . bis 8 . Dezember 1978 in München eine
gemeinsame Haltung in der Frage der Fluorchlorkoh

lenwasserstoffe in der Umwelt festgelegt . Diese Konfe
renz hat einige Empfehlungen und insbesondere die

Empfehlung III angenommen .n Übereinstimmung mit der gemeinsamen Stellung
en^ der Mitgliedstaaten vom 6 . Dezember 1978

und der Empfehlung III der Münchner Konferenz
, te als Vorsichtsmaßnahme in den allernächsten

ren eine erhebliche Verringerung der Verwendung
Fluorchlorkohlenwasserstoffen , die in die Umwelt

y8egeben werden , erreicht werden , und eine solche
^ erringerung sollte auf der Grundlage einer Politik
cj^8^ch insbesondere der Verwendung von Fluor^^kohlenwasserstoffen in Aerosolen angestrebt wer
e?1 ^au ^e des ersten Halbjahres'1980 werden die zu

o tuenden Maßnahmen anhand der verfügbaren wis
senschaftlichen und wirtschaftlichen Daten überprüft

en ; jede neue Maßnahme, die sich aufgrund die

ser Uberprüfung als notwendig erweist, wird baldmög
lichst, auf jeden Fall jedoch bis zum 30 . Juni 1981 ,
beschlossen .

Da die zur Annahme dieser Entscheidung nötigen spe
zifischen Befugnisse nicht im Vertrag vorgesehen
sind , ist Artikel 235 als Rechtsgrundlage heranzuzie
hen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnah
men, um sicherzustellen , daß die in ihrem Territo
rium ansässige Industrie die Produktionskapazitäten
für Fluorchlorkohlenwasserstoffe F-11 (CCl3F) und
F-12 (CCI2F2 ) nicht erhöht.
(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnah
men, um sicherzustellen , daß die in ihrem Hoheitsge
biet ansässige Industrie spätestens bis zum 31 . Dezem
ber 1981 die Verwendung dieser Fluorchlorkohlenwas
serstoffe bei der Abfüllung von Aerosolbehältnissen
um mindestens 30 % gegenüber 1976 verringert .

Artikel 2

Im ersten Halbjahr 1980 werden die zu ergreifenden
Maßnahmen anhand der verfügbaren wissenschaftli
chen und wirtschaftlichen Daten überprüft . Zu die
sem Zweck überlassen die Mitgliedstaaten der Komis
sion — es sei denn, daß Erwägungen im Zusammen
hang mit dem Geschäftsgeheimnis entgegenstehen —
alle ihnen zur Verfügung stehenden Ergebnisse von
diesbezüglichen Untersuchungen und Forschungen .
Der Rat trifft sobald wie möglich , auf jeden Fall je
doch bis zum 30 . Juni 1981 , auf Vorschlag der Kom
mission die weiteren Maßnahmen, die sich aufgrund
dieser Uberprüfung als notwendig erweisen .

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerich
tet .

Geschehen zu Brüssel am 26 . März 1980 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

P) AS - Nr- c 136 vom 31 . 5 . 1979, S. 7 .
(3 ) Jö ; Nr. C 4 vom 7 . 1 . 1980 , S. 68 .

Stellungnahme vom 21 . 11 . 1979 (noch nicht im Amts
(1 ) AR? veröffentlicht).
(s ) Ab ' Nr. C 139 vom 13 . 6 . 1977, S. 1 .

öl - Nr. C 133 vom 7 . 6 . 1978 , S. 1 .
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 31 . März 1980

zur Verlängerung der Geltungsdauer des in der Entscheidung 79/589/EWG vorge
sehenen Systems automatisch erteilter Genehmigungen von Ausfuhren von
Rohöl und/oder Erdölerzeugnissen zwischen Italien und den anderen Mitglied

staaten

(Nur der italienische Text ist verbindlich)

(80/373/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 77/ 186/EWG des Rates
vom 14. Februar 1977 über die Ausfuhr von Rohöl
und Erdölerzeugnissen von einem Mitgliedstaat nach
einem anderen bei Versorgungsschwierigkeiten ( J ), ins
besondere auf Artikel 1 ,

nach Konsultation der Gruppe von Vertretern der Mit
gliedstaaten , deren Einsetzung in der Richtlinie
73/238/EWG vom 24. Juli 1973 (2 ) vorgesehen ist,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß der Entscheidung 77/ 186/EWG kann die
Kommission im Falle von Schwierigkeiten bei der Ver
sorgung eines oder mehrerer Mitgliedstaaten mit
Rohöl und Erdölerzeugnissen auf Antrag eines Mit
gliedstaats oder aus eigener Initiative beschließen, daß
der Handel zwischen den Mitgliedstaaten einem Sy
stem automatisch erteilter Genehmigungen durch den
Herkunftsmitgliedstaat unterworfen wird .

Italien hat einen Antrag in diesem Sinne gestellt .

Der derzeitige Rückgang der Rohölerzeugung hat Aus
wirkungen auf die Exporte von Rohöl nach der Ge
meinschaft .

Dies könnte zu Verlagerungen in den traditionellen
Lieferströmen von Rohöl und Erdölerzeugnissen zwi
schen den Mitgliedstaaten führen .

Um einer solchen Situation vorzubeugen, ist es n
wendig, den Handel mit Hilfe einer Gemeinschaft
gelung regelmäßig zu beobachten .

Vor allem angesichts der Versorgungslage in ^ta^,
erscheint es gerechtfertigt, für den diesen Staat b.etf
fenden Handel eine Verlängerung der in der Entsc
dung 79/589/EWG (3), zuletzt geändert durch n
Scheidung 80/ 123/EWG (4), vorgesehenen Rege un
vorzusehen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 2 der Entscheidung 79/589/EWG wird d
Datum „30 . September 1979" durch das Datum » .
Juni 1980" ersetzt, wenn nicht eine andere EntsC, ■
dung auf der Grundlage des Artikels 5 der Ents
dung 77/ 186/EWG getroffen wird .

Artikel 2
k|j !<Diese Entscheidung ist an die Italienische Repu

gerichtet .

Brüssel , den 31 . März 1980

Für die Kommission

Guido BRUNNER

Mitglied der Kommission

(>) ABl . Nr . L 61 vom 5 . 3 . 1977, S. 23 .
( 2 ABl . Nr . L 228 vom 16 . 8 . 1973 , S. 2 .

(3 ) ABl . Nr. L 160 vom 28 . 6 . 1979, S. 41 .
(4 ABl . Nr. L 29 vom 6 . 2 . 1980, S. 28 .
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 31 . März 1980

zur Verlängerung der Geltungsdauer des in der Entscheidung 79/126/EWG vorge
sehenen Systems automatisch erteilter Genehmigungen von Ausfuhren von
Rohöl und/oder Erdölerzeugnissen zwischen Frankreich und den anderen Mit

gliedstaaten
(Nur der französische Text ist verbindlich)

(80/374/EWG)

^ KOMMISSION DER EUROPÄISCHENGeMEINSCHAFTEN —
^stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
'Schen Wirtschaftsgemeinschaft,
Stützt auf die Entscheidung 77/ 186/EWG des Rates
vom 14. Februar 1977 über die Ausfuhr von Rohöl
^ Erdölerzeugnissen von einem Mitgliedstaat nach
einem anderen bei Versorgungsschwierigkeiten ('), ins
besondere auf Artikel 1 ,

Konsultation der Gruppe von Vertretern der Mit
gliedstaaten , deren Einsetzung in der Richtlinie

73/38 /EWG vom 24. Juli 1973 (2 ) vorgesehen ist,
11 Erwägung nachstehender Gründe :
^er derzeitige Rückgang der Rohölerzeugung hat Aus

ncungen auf die Exporte von Rohöl nach der Ge
meinschaft .

^.les könnte zur Verlagerung in den traditionellen'Lieferströmen von Rohöl und Erdölerzeugnissen zwi
schen den Mitgliedstaaten führen .

l)m .
^ 1 einer solchen Situation vorzubeugen, ist es not

die regelmäßige Beobachtung des Handels
j 1 Hilfe einer Gemeinschaftsregelung auch weiterhin
^setzen .

betreffenden Handel die Entscheidung 79/ 126/
EWG (3 ), zuletzt geändert durch die Entscheidung
80/ 124/EWG (4), erneut zu verlängern . Der betref
fende Mitgliedstaat hat einen Antrag in diesem Sinne
gestellt —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 2 der Entscheidung 79/ 126/EWG und in
Artikel 2 der Entscheidung 79/ 135/EWG wird das
Datum „31 . März 1979" durch das Datum „30 . Juni
1980" ersetzt, wenn nicht eine andere Entscheidung
auf der Grundlage des Artikels 5 der Entscheidung
77/ 186/EWG getroffen wird .

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Französische Republik
gerichtet.

Brüssel , den 31 . März 1980

Für die Kommission

Guido BRUNNER

Mitglied der Kommission

v0rt . aHem angesichts der Versorgungslage in Frank
" erscheint es gerechtfertigt, für den diesen Staat

(2) A r ," Nr- L 61 vom 5 . 3 . 1977, S. 23 .
öl - Nr . L 228 vom 16 . 8 . 1973 , S. 2 .

(3) ABl . Nr. L 30 vom 6 . 2 . 1979, S. 19 .
4 ) ABl . Nr. L 29 vom 6 . 2 . 1980, S. 29 .
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